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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich von Unfallverhü-

tungsvorschriften

(1)	 Unfallverhütungsvorschriften	gelten	für	
Unternehmer	 und	 Versicherte;	 sie	 gel-
ten	auch

•	 für	Unternehmer	und	Beschäftigte	
von	 ausländischen	 Unternehmen,	
die	 eine	 Tätigkeit	 im	 Inland	 aus-
üben,	 ohne	 einem	 Unfallversiche-
rungsträger	anzugehören;

•	 soweit	 in	dem	oder	 für	das	Unter-
nehmen	 Versicherte	 tätig	 werden,	
für	die	ein	anderer	Unfallversiche-
rungsträger	zuständig	ist.

(2)	 Für	Unternehmer	mit	Versicherten	nach	
§	2	Absatz	1	Nummer	8	Buchstabe	b	
Sozialgesetzbuch	 Siebtes	 Buch	 (SGB	
VII)	 gilt	 diese	 Unfallverhütungsvor-
schrift	 nur,	 soweit	 nicht	 der	 innere	
Schulbereich	betroffen	ist.

Zweites Kapitel
Pflichten des Unternehmers
§ 2 Grundpflichten des Unternehmers

(1)	 Der	Unternehmer	hat	die	erforderlichen	
Maßnahmen	 zur	 Verhütung	 von	 Ar-
beitsunfällen,	 Berufskrankheiten	 und	

arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	
sowie	 für	 eine	 wirksame	 Erste	 Hilfe	
zu	 treffen.	 Die	 zu	 treffenden	 Maßnah-
men	 sind	 insbesondere	 in	 staatlichen	
Arbeitsschutzvorschriften	 (Anlage	 1),	
dieser	 Unfallverhütungsvorschrift	 und	
in	 weiteren	 Unfallverhütungsvorschrif-
ten	näher	bestimmt.	Die	in	staatlichem	
Recht	bestimmten	Maßnahmen	gelten	
auch	zum	Schutz	von	Versicherten,	die	
keine	Beschäftigten	sind.

(2)	 Der	 Unternehmer	 hat	 bei	 den	 Maß-
nahmen	nach	Absatz	1	von	den	allge-
meinen	Grundsätzen	nach	§	4	Arbeits-
schutzgesetz	 auszugehen	 und	 dabei	
vorrangig	das	staatliche	Regelwerk	so-
wie	 das	 Regelwerk	 der	 Unfallversiche-
rungsträger	heranzuziehen.

(3)	 Der	Unternehmer	hat	die	Maßnahmen	
nach	 Absatz	 1	 entsprechend	 den	 Be-
stimmungen	des	§	3	Absatz	1	Sätze	2	
und	 3	 und	 Absatz	 2	 Arbeitsschutzge-
setz	zu	planen,	zu	organisieren,	durch-
zuführen	und	erforderlichenfalls	an	ver-
änderte	Gegebenheiten	anzupassen.

(4)	 Der	 Unternehmer	 darf	 keine	 sicher-
heitswidrigen	Weisungen	erteilen.

(5)	 Kosten	 für	 Maßnahmen	 nach	 dieser	
Unfallverhütungsvorschrift	und	den	für	
ihn	 sonst	 geltenden	 Unfallverhütungs-
vorschriften	 darf	 der	 Unternehmer	
nicht	den	Versicherten	auferlegen.
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§ 3 Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen, Dokumentation, Auskunfts-
pflichten

(1)	 Der	Unternehmer	hat	durch	eine	Beur-
teilung	der	 für	die	Versicherten	mit	 ih-
rer	 Arbeit	 verbundenen	 Gefährdungen	
entsprechend	 §	 5	 Absatz	 2	 und	 3	 Ar-
beitsschutzgesetz	zu	ermitteln,	welche	
Maßnahmen	nach	§	2	Absatz	1	erfor-
derlich	sind.

(2)	 Der	 Unternehmer	 hat	 Gefährdungs-
beurteilungen	 insbesondere	 dann	 zu	
überprüfen,	wenn	sich	die	betrieblichen	
Gegebenheiten	 hinsichtlich	 Sicherheit	
und	 Gesundheitsschutz	 verändert	 ha-
ben.

(3)	 Der	 Unternehmer	 hat	 entsprechend	
§	6	Absatz	1	Arbeitsschutzgesetz	das	
Ergebnis	 der	 Gefährdungsbeurteilung	
nach	Absatz	1,	die	 von	 ihm	 festgeleg-
ten	Maßnahmen	und	das	Ergebnis	ihrer	
Überprüfung	zu	dokumentieren.

(4)	 Der	 Unternehmer	 hat	 dem	 Unfallversi-
cherungsträger	alle	Informationen	über	
die	im	Betrieb	getroffenen	Maßnahmen	
des	 Arbeitsschutzes	 auf	 Wunsch	 zur	
Kenntnis	zu	geben.

(5)	 Für	Personen,	die	 in	Unternehmen	zur	
Hilfe	 bei	 Unglücksfällen	 oder	 im	 Zivil-
schutz	 unentgeltlich	 tätig	 werden,	 hat	
der	 Unternehmer,	 der	 für	 die	 vorge-
nannten	Personen	zuständig	 ist,	Maß-
nahmen	 zu	 ergreifen,	 die	 denen	 nach	
Absatz	1	bis	4	gleichwertig	sind.

§ 4 Unterweisung der Versicherten

(1)	 Der	 Unternehmer	 hat	 die	 Versicher-
ten	 über	 Sicherheit	 und	 Gesundheits-
schutz	 bei	 der	 Arbeit,	 insbesondere	
über	 die	 mit	 ihrer	 Arbeit	 verbundenen	
Gefährdungen	 und	 die	 Maßnahmen	

zu	ihrer	Verhütung,	entsprechend	§	12	
Absatz	 1	 Arbeitsschutzgesetz	 sowie	
bei	 einer	 Arbeitnehmerüberlassung	
entsprechend	 §	 12	 Absatz	 2	 Arbeits-
schutzgesetz	 zu	 unterweisen;	 die	 Un-
terweisung	 muss	 erforderlichenfalls	
wiederholt	 werden,	 mindestens	 aber	
einmal	 jährlich	 erfolgen;	 sie	 muss	 do-
kumentiert	werden.

(2)	 Der	Unternehmer	hat	den	Versicherten	
die	 für	 ihren	 Arbeitsbereich	 oder	 für	
ihre	Tätigkeit	relevanten	Inhalte	der	gel-
tenden	 Unfallverhütungsvorschriften	
und	 Regeln	 der	 Unfallversicherungs-
träger	 sowie	 des	 einschlägigen	 staat-
lichen	Vorschriften-	und	Regelwerks	 in	
verständlicher	Weise	zu	vermitteln.

(3)	 Der	Unternehmer	nach	§	136	Absatz	3	
Nummer	 3	 Alternative	 2	 Sozialgesetz-
buch	 Siebtes	 Buch	 (SGB	 VII)	 hat	 den	
Schulhoheitsträger	 hinsichtlich	 Unter-
weisungen	für	Versicherte	nach	§	2	Ab-
satz	1	Nummer	8	Buchstabe	b	SGB	VII	
zu	unterstützen.

§ 5 Vergabe von Aufträgen

(1)	 Erteilt	der	Unternehmer	den	Auftrag,

1.	 Einrichtungen	zu	planen,	herzustel-
len,	zu	ändern	oder	in	Stand	zu	set-
zen,

2.	 Arbeitsverfahren	zu	planen	oder	zu	
gestalten,

	 so	 hat	 er	 dem	 Auftragnehmer	 schrift-
lich	 aufzugeben,	 die	 in	 §	 2	 Absatz	 1	
und	2	genannten	für	die	Durchführung	
des	 Auftrags	 maßgeblichen	 Vorgaben	
zu	beachten.

(2)	 Erteilt	 der	 Unternehmer	 den	 Auftrag,	
Arbeitsmittel,	 Ausrüstungen	 oder	 Ar-
beitsstoffe	 zu	 liefern,	 so	 hat	 er	 dem	
Auftragnehmer	 schriftlich	 aufzugeben,	
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im	Rahmen	seines	Auftrags	die	für	Si-
cherheit	 und	 Gesundheitsschutz	 ein-
schlägigen	Anforderungen	einzuhalten.

(3)	 Bei	der	Erteilung	von	Aufträgen	an	ein	
Fremdunternehmen	hat	der	den	Auftrag	
erteilende	Unternehmer	den	Fremdun-
ternehmer	 bei	 der	 Gefährdungsbeur-
teilung	 bezüglich	 der	 betriebsspezifi-
schen	 Gefahren	 zu	 unterstützen.	 Der	
Unternehmer	 hat	 ferner	 sicherzustel-
len,	 dass	 Tätigkeiten	 mit	 besonderen	
Gefahren	durch	Aufsichtführende	über-
wacht	 werden,	 die	 die	 Durchführung	
der	 festgelegten	 Schutzmaßnahmen	
sicherstellen.	 Der	 Unternehmer	 hat	
ferner	 mit	 dem	 Fremdunternehmen	
Einvernehmen	 herzustellen,	 wer	 den	
Aufsichtführenden	zu	stellen	hat.

§ 6 Zusammenarbeit mehrerer Unter-
nehmer

(1)	 Werden	 Beschäftigte	 mehrerer	 Unter-
nehmer	 oder	 selbständige	 Einzelun-
ternehmer	an	einem	Arbeitsplatz	tätig,	
haben	die	Unternehmer	hinsichtlich	der	
Sicherheit	 und	 des	 Gesundheitsschut-
zes	 der	 Beschäftigten,	 insbesondere	
hinsichtlich	der	Maßnahmen	nach	§	2	
Absatz	 1,	 entsprechend	 §	 8	 Absatz	 1	
Arbeitsschutzgesetz	 zusammenzuar-
beiten.	Insbesondere	haben	sie,	soweit	
es	 zur	 Vermeidung	 einer	 möglichen	
gegenseitigen	 Gefährdung	 erforderlich	
ist,	eine	Person	zu	bestimmen,	die	die	
Arbeiten	 aufeinander	 abstimmt;	 zur	
Abwehr	 besonderer	 Gefahren	 ist	 sie	
mit	 entsprechender	 Weisungsbefugnis	
auszustatten.

(2)	 Der	 Unternehmer	 hat	 sich	 je	 nach	 Art	
der	Tätigkeit	zu	vergewissern,	dass	Per-
sonen,	die	in	seinem	Betrieb	tätig	wer-
den,	hinsichtlich	der	Gefahren	für	 ihre	

Sicherheit	 und	 Gesundheit	 während	
ihrer	Tätigkeit	 in	seinem	Betrieb	ange-
messene	Anweisungen	erhalten	haben.	

§ 7 Befähigung für Tätigkeiten

(1)	 Bei	der	Übertragung	von	Aufgaben	auf	
Versicherte	 hat	 der	 Unternehmer	 je	
nach	Art	der	Tätigkeiten	zu	berücksich-
tigen,	ob	die	Versicherten	befähigt	sind,	
die	für	die	Sicherheit	und	den	Gesund-
heitsschutz	 bei	 der	 Aufgabenerfüllung	
zu	 beachtenden	 Bestimmungen	 und	
Maßnahmen	 einzuhalten.	 Der	 Unter-
nehmer	hat	die	für	bestimmte	Tätigkei-
ten	 festgelegten	 Qualifizierungsanfor-
derungen	zu	berücksichtigen.

(2)	 Der	Unternehmer	darf	Versicherte,	die	
erkennbar	nicht	 in	der	Lage	sind,	eine	
Arbeit	ohne	Gefahr	für	sich	oder	ande-
re	auszuführen,	mit	dieser	Arbeit	nicht	
beschäftigen.

§ 8 Gefährliche Arbeiten

(1)	 Wenn	eine	gefährliche	Arbeit	von	meh-
reren	 Personen	 gemeinschaftlich	 aus-
geführt	 wird	 und	 sie	 zur	 Vermeidung	
von	 Gefahren	 eine	 gegenseitige	 Ver-
ständigung	erfordert,	hat	der	Unterneh-
mer	dafür	zu	sorgen,	dass	eine	zuver-
lässige,	mit	der	Arbeit	vertraute	Person	
die	Aufsicht	führt.

(2)	 Wird	 eine	 gefährliche	 Arbeit	 von	 einer	
Person	 allein	 ausgeführt,	 so	 hat	 der	
Unternehmer	 über	 die	 allgemeinen	
Schutzmaßnahmen	 hinaus	 für	 geeig-
nete	 technische	oder	organisatorische	
Personenschutzmaßnahmen	 zu	 sor-
gen.



DGUV Vorschrift 1

10

§ 9 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Der	Unternehmer	hat	dafür	zu	sorgen,	dass	
Unbefugte	 Betriebsteile	 nicht	 betreten,	
wenn	 dadurch	 eine	 Gefahr	 für	 Sicherheit	
und	Gesundheit	entsteht.

§ 10 Besichtigung des Unternehmens, 
Erlass einer Anordnung, Aus-
kunftspflicht

(1)	 Der	Unternehmer	hat	den	Aufsichtsper-
sonen	 des	 Unfallversicherungsträgers	
die	Besichtigung	seines	Unternehmens	
zu	ermöglichen	und	sie	auf	 ihr	Verlan-
gen	zu	begleiten	oder	durch	einen	ge-
eigneten	Vertreter	begleiten	zu	lassen.	

(2)	 Erlässt	die	Aufsichtsperson	des	Unfall-
versicherungsträgers	 eine	 Anordnung	
und	 setzt	 sie	 hierbei	 eine	 Frist,	 inner-
halb	 der	 die	 verlangten	 Maßnahmen	
zu	treffen	sind,	so	hat	der	Unternehmer	
nach	Ablauf	der	Frist	unverzüglich	mit-
zuteilen,	ob	er	die	verlangten	Maßnah-
men	getroffen	hat.

(3)	 Der	Unternehmer	hat	den	Aufsichtsper-
sonen	 des	 Unfallversicherungsträgers	
auf	 Verlangen	 die	 zur	 Durchführung	
ihrer	Überwachungsaufgabe	erforderli-
chen	Auskünfte	zu	erteilen.	Er	hat	die	
Aufsichtspersonen	zu	unterstützen,	so-
weit	 dies	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben	
erforderlich	ist.

§ 11 Maßnahmen bei Mängeln

Tritt	bei	einem	Arbeitsmittel,	einer	Einrich-
tung,	einem	Arbeitsverfahren	bzw.	Arbeits-
ablauf	 ein	 Mangel	 auf,	 durch	 den	 für	 die	
Versicherten	 sonst	 nicht	 abzuwendende	
Gefahren	 entstehen,	 hat	 der	 Unternehmer	
das	 Arbeitsmittel	 oder	 die	 Einrichtung	 der	
weiteren	Benutzung	zu	entziehen	oder	still-
zulegen	bzw.	das	Arbeitsverfahren	oder	den	

Arbeitsablauf	abzubrechen,	bis	der	Mangel	
behoben	ist.	

§ 12 Zugang zu Vorschriften und Regeln

(1)	 Der	 Unternehmer	 hat	 den	 Versicher-
ten	 die	 für	 sein	 Unternehmen	 gelten-
den	 Unfallverhütungsvorschriften	 und	
Regeln	 der	 Unfallversicherungsträger	
sowie	 die	 einschlägigen	 staatlichen	
Vorschriften	und	Regeln	an	geeigneter	
Stelle	zugänglich	zu	machen.

(2)	 Der	 Unternehmer	 hat	 den	 mit	 der	
Durchführung	 und	 Unterstützung	 von	
Maßnahmen	nach	§	2	Absatz	1	betrau-
ten	 Personen	 die	 nach	 dem	 Ergebnis	
der	 Gefährdungsbeurteilung	 (§	 3	 Ab-
satz	1	und	2)	für	ihren	Zuständigkeits-
bereich	geltenden	Vorschriften	und	Re-
geln	zur	Verfügung	zu	stellen.

§ 13 Pflichtenübertragung

Der	 Unternehmer	 kann	 zuverlässige	 und	
fachkundige	 Personen	 schriftlich	 damit	
beauftragen,	 ihm	 nach	 Unfallverhütungs-
vorschriften	 obliegende	 Aufgaben	 in	 eige-
ner	 Verantwortung	 wahrzunehmen.	 Die	
Beauftragung	 muss	 den	 Verantwortungs-
bereich	 und	 Befugnisse	 festlegen	 und	 ist	
vom	 Beauftragten	 zu	 unterzeichnen.	 Eine	
Ausfertigung	der	Beauftragung	ist	ihm	aus-
zuhändigen.

§ 14 Ausnahmen

(1)	 Der	Unternehmer	kann	bei	dem	Unfall-
versicherungsträger	 im	 Einzelfall	 Aus-
nahmen	von	Unfallverhütungsvorschrif-
ten	schriftlich	beantragen.	Dem	Antrag	
ist	 eine	 Stellungnahme	 der	 betriebli-
chen	 Arbeitnehmervertretung	 beizufü-
gen;	im	Falle	eines	Antrages	durch	eine	
Kindertageseinrichtung,	eine	allgemein	
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bildende	 oder	 berufsbildende	 Schule	
oder	eine	Hochschule	ist	zusätzlich	der	
Leitung	der	Einrichtung	Gelegenheit	zur	
Stellungnahme	zu	geben.	

(2)	 Der	 Unfallversicherungsträger	 kann	
dem	 Antrag	 nach	 Absatz	 1	 entspre-
chen,	wenn	

1.	 der	 Unternehmer	 eine	 andere,	
ebenso	wirksame	Maßnahme	trifft

oder
2.	 die	 Durchführung	 der	 Vorschriften	

im	Einzelfall	zu	einer	unverhältnis-
mäßigen	 Härte	 führen	 würde	 und	
die	 Abweichung	 mit	 dem	 Schutz	
der	Versicherten	vereinbar	ist.

(3)	 Betrifft	der	Antrag	nach	Absatz	1	Rege-
lungen	in	Unfallverhütungsvorschriften,	
die	 zugleich	 Gegenstand	 staatlicher	
Arbeitsschutzvorschriften	sind,	hat	der	
Unfallversicherungsträger	 eine	 Stel-
lungnahme	 der	 für	 die	 Durchführung	
der	 staatlichen	 Arbeitsschutzvorschrif-
ten	 zuständigen	 staatlichen	 Arbeits-
schutzbehörde	 einzuholen	 und	 zu	 be-
rücksichtigen.	

(4)	 In	 staatlichen	 Arbeitsschutzvorschrif-
ten	 enthaltene	 Verfahrensvorschriften,	
insbesondere	 über	 Genehmigungen,	
Erlaubnisse,	 Ausnahmen,	 Anzeigen	
und	 Vorlagepflichten,	 bleiben	 von	 die-
ser	 Unfallverhütungsvorschrift	 unbe-
rührt;	 die	 nach	 diesen	 Bestimmungen	
zu	 treffenden	 behördlichen	 Maßnah-
men	obliegen	den	zuständigen	Arbeits-
schutzbehörden.

Drittes Kapitel
Pflichten der Versicherten
§ 15 Allgemeine Unterstützungspflich-

ten und Verhalten

(1)	 Die	 Versicherten	 sind	 verpflichtet,	
nach	 ihren	 Möglichkeiten	 sowie	 ge-
mäß	 der	 Unterweisung	 und	 Weisung	
des	 Unternehmers	 für	 ihre	 Sicherheit	
und	 Gesundheit	 bei	 der	 Arbeit	 sowie	
für	 Sicherheit	 und	 Gesundheitsschutz	
derjenigen	 zu	 sorgen,	 die	 von	 ihren	
Handlungen	 oder	 Unterlassungen	 be-
troffen	 sind.	 Die	 Versicherten	 haben	
die	Maßnahmen	zur	Verhütung	von	Ar-
beitsunfällen,	 Berufskrankheiten	 und	
arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	
sowie	für	eine	wirksame	Erste	Hilfe	zu	
unterstützen.	 Versicherte	 haben	 die	
entsprechenden	Anweisungen	des	Un-
ternehmers	zu	befolgen.	Die	Versicher-
ten	dürfen	erkennbar	gegen	Sicherheit	
und	 Gesundheit	 gerichtete	 Weisungen	
nicht	befolgen.

(2)	 Versicherte	dürfen	sich	durch	den	Kon-
sum	von	Alkohol,	Drogen	oder	anderen	
berauschenden	 Mitteln	 nicht	 in	 einen	
Zustand	versetzen,	durch	den	sie	sich	
selbst	oder	andere	gefährden	können.	

(3)	 Absatz	2	gilt	auch	für	die	Einnahme	von	
Medikamenten.

§ 16 Besondere Unterstützungspflichten

(1)	 Die	 Versicherten	 haben	 dem	 Unter-
nehmer	 oder	 dem	 zuständigen	 Vorge-
setzten	 jede	 von	 ihnen	 festgestellte	
unmittelbare	 erhebliche	 Gefahr	 für	
die	 Sicherheit	 und	 Gesundheit	 sowie	
jeden	an	den	Schutzvorrichtungen	und	
Schutzsystemen	 festgestellten	 Defekt	
unverzüglich	 zu	 melden.	 Unbeschadet	
dieser	 Pflicht	 sollen	 die	 Versicherten	
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von	 ihnen	 festgestellte	 Gefahren	 für	
Sicherheit	 und	 Gesundheit	 und	 Män-
gel	 an	 den	 Schutzvorrichtungen	 und	
Schutzsystemen	 auch	 der	 Fachkraft	
für	Arbeitssicherheit,	dem	Betriebsarzt	
oder	dem	Sicherheitsbeauftragten	mit-
teilen.	

(2)	 Stellt	ein	Versicherter	fest,	dass	im	Hin-
blick	auf	die	Verhütung	von	Arbeitsun-
fällen,	 Berufskrankheiten	 und	 arbeits-
bedingten	Gesundheitsgefahren	

•	 ein	Arbeitsmittel	oder	eine	sonstige	
Einrichtung	einen	Mangel	aufweist,

•	 Arbeitsstoffe	 nicht	 einwandfrei	
verpackt,	gekennzeichnet	oder	be-
schaffen	sind	oder

•	 ein	 Arbeitsverfahren	 oder	 Arbeits-
abläufe	Mängel	aufweisen,

	 hat	er,	soweit	dies	zu	seiner	Arbeitsauf-
gabe	gehört	und	er	über	die	notwendi-
ge	Befähigung	verfügt,	den	festgestell-
ten	Mangel	unverzüglich	zu	beseitigen.	
Andernfalls	 hat	 er	 den	 Mangel	 dem	
Vorgesetzten	unverzüglich	zu	melden.

§ 17 Benutzung von Einrichtungen, 
Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Versicherte	 haben	 Einrichtungen,	 Arbeits-
mittel	 und	 Arbeitsstoffe	 sowie	 Schutzvor-
richtungen	 bestimmungsgemäß	 und	 im	
Rahmen	 der	 ihnen	 übertragenen	 Arbeits-
aufgaben	zu	benutzen.

§ 18 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Versicherte	 dürfen	 sich	 an	 gefährlichen	
Stellen	nur	 im	Rahmen	der	 ihnen	übertra-
genen	Aufgaben	aufhalten.

Viertes Kapitel
Organisation des betrieblichen 
Arbeitsschutzes

Erster Abschnitt
Sicherheitstechnische und  
betriebsärztliche Betreuung, 
Sicherheitsbeauftragte

§ 19 Bestellung von Fachkräften für 
Arbeitssicherheit und Betriebs- 
ärzten 

(1)	 Der	 Unternehmer	 hat	 nach	 Maßga-
be	 des	 Gesetzes	 über	 Betriebsärz-
te,	 Sicherheitsingenieure	 und	 ande-
re	 Fachkräfte	 für	 Arbeitssicherheit	
(Arbeitssicherheitsgesetz)	 und	 der	
hierzu	erlassenen	Unfallverhütungsvor-
schriften	 Fachkräfte	 für	 Arbeitssicher-
heit	und	Betriebsärzte	zu	bestellen.

(2)	 Der	 Unternehmer	 hat	 die	 Zusammen-
arbeit	der	Fachkräfte	für	Arbeitssicher-
heit	und	der	Betriebsärzte	zu	fördern.

§ 20 Bestellung und Aufgaben von 
Sicherheitsbeauftragten

(1)	 In	 Unternehmen	 mit	 regelmäßig	 mehr	
als	20	Beschäftigten	hat	der	Unterneh-
mer	unter	Berücksichtigung	der	im	Un-
ternehmen	 bestehenden	 Verhältnisse	
hinsichtlich	 der	 Arbeitsbedingungen,	
der	 Arbeitsumgebung	 sowie	 der	 Ar-
beitsorganisation	 Sicherheitsbeauf-
tragte	 in	 der	 erforderlichen	 Anzahl	 zu	
bestellen.	 Kriterien	 für	 die	 Anzahl	 der	
Sicherheitsbeauftragten	sind:

•	 Im	 Unternehmen	 bestehende	 Un-
fall-	und	Gesundheitsgefahren,

•	 Räumliche	 Nähe	 der	 zuständigen	
Sicherheitsbeauftragten	 zu	 den	
Beschäftigten,



DGUV Vorschrift 1

13

•	 Zeitliche	Nähe	der	zuständigen	Si-
cherheitsbeauftragten	 zu	 den	 Be-
schäftigten,

•	 Fachliche	 Nähe	 der	 zuständigen	
Sicherheitsbeauftragten	 zu	 den	
Beschäftigten,

•	 Anzahl	der	Beschäftigten.

(2)	 Die	 Sicherheitsbeauftragten	 haben	
den	 Unternehmer	 bei	 der	 Durchfüh-
rung	 der	 Maßnahmen	 zur	 Verhütung	
von	 Arbeitsunfällen	 und	 Berufskrank-
heiten	 zu	 unterstützen,	 insbesondere	
sich	 von	 dem	 Vorhandensein	 und	 der	
ordnungsgemäßen	Benutzung	der	 vor-
geschriebenen	 Schutzeinrichtungen	
und	persönlichen	Schutzausrüstungen	
zu	überzeugen	und	auf	Unfall-	und	Ge-
sundheitsgefahren	für	die	Versicherten	
aufmerksam	zu	machen.

(3)	 Der	 Unternehmer	 hat	 den	 Sicherheits-
beauftragten	Gelegenheit	zu	geben,	ihre	
Aufgaben	 zu	erfüllen,	 insbesondere	 in	
ihrem	Bereich	an	den	Betriebsbesichti-
gungen	sowie	den	Untersuchungen	von	
Unfällen	und	Berufskrankheiten	durch	
die	 Aufsichtspersonen	 der	 Unfallversi-
cherungsträger	 teilzunehmen;	 den	 Si-
cherheitsbeauftragten	 sind	 die	 hierbei	
erzielten	 Ergebnisse	 zur	 Kenntnis	 zu	
geben.

(4)	 Der	 Unternehmer	 hat	 sicherzustellen,	
dass	 die	 Fachkräfte	 für	 Arbeitssicher-
heit	und	Betriebsärzte	mit	den	Sicher-
heitsbeauftragten	 eng	 zusammenwir-
ken.	

(5)	 Die	 Sicherheitsbeauftragten	 dürfen	
wegen	 der	 Erfüllung	 der	 ihnen	 über-
tragenen	 Aufgaben	 nicht	 benachteiligt	
werden.

(6)	 Der	 Unternehmer	 hat	 den	 Sicherheits-
beauftragten	 Gelegenheit	 zu	 geben,	
an	 Aus-	 und	 Fortbildungsmaßnahmen	

des	 Unfallversicherungsträgers	 teilzu-
nehmen,	 soweit	 dies	 im	 Hinblick	 auf	
die	 Betriebsart	 und	 die	 damit	 für	 die	
Versicherten	 verbundenen	 Unfall-	 und	
Gesundheitsgefahren	 sowie	 unter	 Be-
rücksichtigung	 betrieblicher	 Belange	
erforderlich	ist.

Zweiter Abschnitt
Maßnahmen bei besonderen  
Gefahren

§ 21 Allgemeine Pflichten des Unter-
nehmers

(1)	 Der	 Unternehmer	 hat	 Vorkehrungen	
zu	 treffen,	 dass	 alle	 Versicherten,	 die	
einer	 unmittelbaren	 erheblichen	 Ge-
fahr	ausgesetzt	sind	oder	sein	können,	
möglichst	 frühzeitig	über	diese	Gefahr	
und	die	getroffenen	oder	zu	treffenden	
Schutzmaßnahmen	 unterrichtet	 sind.	
Bei	 unmittelbarer	 erheblicher	 Gefahr	
für	 die	 eigene	 Sicherheit	 oder	 die	 Si-
cherheit	anderer	Personen	müssen	die	
Versicherten	 die	 geeigneten	 Maßnah-
men	 zur	 Gefahrenabwehr	 und	 Scha-
densbegrenzung	selbst	treffen	können,	
wenn	der	zuständige	Vorgesetzte	nicht	
erreichbar	ist;	dabei	sind	die	Kenntnis-
se	der	Versicherten	und	die	vorhande-
nen	technischen	Mittel	zu	berücksichti-
gen.

(2)	 Der	 Unternehmer	 hat	 Maßnahmen	 zu	
treffen,	die	es	den	Versicherten	bei	un-
mittelbarer	erheblicher	Gefahr	ermögli-
chen,	 sich	 durch	 sofortiges	 Verlassen	
der	Arbeitsplätze	 in	Sicherheit	zu	brin-
gen.
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